
 
 
GÜLTIG AB 01.04.2020 

 

HYGIENE 

KONZEPT 

www.fahrwerk-gzr.de 



 

 

 

Maßnahmen zur Einhaltung der   
Hygienestandards unter COVID-19 
(gültig ab 01.04.2020) 

•  Zwischen den Fahrten desinfizieren unsere Chauffeure die Fahrzeuge gründlich. Aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben dürfen Chauffeure am Steuer keinen Mund- und Nasenschutz tragen. 

Außerhalb des Fahrzeuges sind unsere Chauffeure angehalten diesen anzulegen. Im Fahrzeug 

wird den Gästen eine Maske zur Verfügung gestellt.. Ein Händedesinfektionsmittel ist ebenfalls 

verfügbar. 

•  In den Fahrzeugen von Fahrwerk GzR kommt eine TÜV-gerechte und transparente Trennwand 

zwischen den Vordersitzen und dem Fond zum Einsatz, um für alle Insassen maximalen Schutz 

bieten zu können. Darüber hinaus werden die Chauffeure dem Gast bei geeigneter Witterung 

proaktiv anbieten die Seitenfenster sowie das Schiebedach zu öffnen, um eine Frischluftzufuhr 

zu ermöglichen. 

•  Unsere Chauffeure leisten weiterhin die gleiche persönliche Hilfe mit Gepäck und anderen 

Gegenständen wie Sie es gewohnt sind. Wenn Sie Ihr Gepäck lieber persönlich abwickeln 

möchten, öffnet und schließt Ihr Chauffeur den Kofferraum, so dass nur Sie Ihre Sachen 

berühren.  

•  Fahrwerk GzR empfiehlt die Reduzierung der maximale Anzahl von Gästen pro Fahrzeug. Dies 

erfolgt durch einen frei bleibenden Beifahrersitz und eine maximale Distanz zwischen den 

Gästen in den Fahrzeugen. Maximal zwei Gäste nehmen in Limousinen und nicht mehr als vier 

Gäste in Vans Platz.. In größeren Fahrzeuge sowie Bussen werden individuelle Lösungen, die an 

den jeweiligen Sitzplatzanordnungen orientiert sind, umgesetzt.  

•  Die Sicherheit unserer Gäste, Chauffeure und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Wir 

fordern jeden Mitarbeiter oder Chauffeur, der positiv getestet wird, auf Fahrwerk GzR 

unverzüglich zu informieren. Sobald wir in Kenntnis gesetzt sind, werden wir diejenigen 

benachrichtigen, die in den letzten zwei Wochen Kontakt mit der betroffenen Person hatten. 

Falls Sie oder einer Ihrer Mitreisenden innerhalb von zwei Wochen nach dem Fahren mit 

Fahrwerk GzR positiv auf COVID-19 getestet wurde, informieren Sie uns bitte umgehend. Dies 

wird uns helfen, die Ausbreitung zu stoppen. 

Fahrwerk Gempf zu Rotter GmbH 

Postfach 42 02 08, 12062  Berlin 

T        +49 30 78957009 

F         +49  30 81821399  

M      +49 1590 4444034 

office@fahrwerk-gzr.de  

www.fahrwerk-gzr.de 

IBAN   DE40 1001 7997 8586 6931 31 

BIC   HOLVDEB1  BANK HOLVI 

Fahrwerk Gempf zu Rotter GmbH  

Postfach 42 02 08, 12062 Berlin 

Niklas Rotter  

DE320084657 

GF 

HR-Nr. 

DE320084657  

29/282/30275 

Ust.-ID  

St.-Nr. 



www.fahrwerk-gzr.de 

Kontaktieren  
Sie uns 

ADRESSE 

Fahrwerk Gempf zu Rotter GmbH  
Postfach 42 02 08, 12062 Berlin 

KONTAKT 

(+49) 1590 44440034 
office@fahrwerk-gzr.de 

ANSPRECHPARTNER 

Niklas Rotter  
Lutius Gempf 


